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Baudepartement Kanton SZ

RR Lorenz Bösch

Postfach 1250

6431 Schwyz


Gross, 10. Dezember 2009/KF
Vernehmlassung „VO zum Energiegesetz“
Sehr geehrte Herren Regierungsräte
Sehr geehrte Damen und Herren


Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung „VO zum Kantonalen Energiegesetz“ und nehmen wie folgt Stellung dazu:
Allgemeines


Das Energiegesetz wurde mit eine grossen Mehrheit vom Stimmvolk angenommen. Die SP-Initiative „Für eine aktive Schwyzer Energiepolitik- mehr Energieeffizienz und erneuerbarer Energien“ wurde dabei gleichzeitig klar abgelehnt.
Der KSGV verlangt nach diesem klaren Resultat, dass die entsprechende Verordnung zum Energie​gesetz nun die dazu notwendigen Ausführungsbestimmungen erhalten darf. So sind z.B. die in den MukEn formulierten „KANN“-Bestimmungen besser zu umschreiben. Hier unser Vorschlag: Der Kanton muss in diesem Punkt mit der entsprechenden Beratung für eine einheitliche Lösung sorgen, ansonsten es bei den örtlichen Baubewilligungsbehörden je nach Besetzung zu unterschiedlichen Auslegungen und Vorschriften kommen kann. 
Wir sind der Ansicht, dass ein Bauherr heute sehr wohl in der Lage ist, sein neues oder total zu reno​vierendes Objekt nach optimalen Gesichtspunkten zu erstellen. Es weiss auch, dass ihm ein gut iso​liertes Haus sowohl einen Mehrertrag beim allfälligen Verkauf einbringt und auch günstigere Heizkos​ten zu erwarten sind. Wie und in welcher Art er sein Objekt mit Wärme versorgen will sollte u.E. ihm überlassen sein.

Generell wünscht sich der KSGV eine Verordnung, die sich auf minimale bürokratische und wirtschaft​liche Regeln abstützt.

Zu den einzelnen Paragraphen
§ 2 Absatz 1d und 2 sollen ersatzlos gestrichen werden. 
Wenn schon keine baurechtliche Bewilligung eingereicht werden muss, sehen wir nicht ein, warum trotzdem das EnG angewendet werden soll. Fahrnisbauten sind in der Regel auch nicht auf unbe​stimmte Zeit und eine Unterstellung derselben bedeutet nur mehr Kostenaufwand.
§ 5 Absatz a: ….Einflüsse mehr oder weniger vollständig….(fett = streichen) 
§ 7 4 Ist keine taugliche Lösung für Bauten über 500  Meereshöhe. Hier ist eine andere For​mulierung nötig, z.B. wie folgt: Entsprechend pro 100 Meter Höhenunterschied sind die zulässigen Verbraucherdaten anzupassen.
§ 11 Ganzer Artikel ist zu streichen. Für die paar wenigen warmen Tage und je nach Meereshöhe greift dieser Artikel eindeutig zu weit.

§ 13  Ersatzlos streichen. Je nach Betrieb und Produktion sind die entsprechenden Unternehmungen selber in der Lage, ihren Wärmebedarf entsprechend dem Marktpreis ihrer Produkte zu optimieren. Regelung erfolgt von selbst, ohne behördliche Vorschriften.
§ 15 b)  Aufgrund von Streichung § 11 auch diesen Punkt streichen.

§ 16 2  Ersatzlos streichen. Die Zumutbarkeit ist fast immer gegeben. Gibt nur Diskussionen.
§ 17  Ersatzlos streichen. Wenn schon kein Bundesrecht vorhanden ist, braucht es auch keine kanto​nale Regelung.
§ 18  Änderung:  Gemäss § 7 4  Bauten in höher gelegen Anlagen reicht diese vorgeschlagene Vor​lauftemperatur nicht aus, ansonsten sich eine enorme Verteuerung der Bausubstanz ergeben würde.
§ 19 1  ….neu erstellte Installation inklusive Armaturen und Pumpen mindestens….(fett = streichen)
§ 21  ……und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.(fett = streichen)
§ 23 2  ……..reduziert werden. (Alles Übrige bzw. Aufzählung streichen, da kein Nutzen nur Erschwernisse; auch vielfach Platzprobleme.
§ 25 Abänderung auf neues Datum „ab 2010“ oder „nach Inkrafttreten des neuen EnG.
§ 31 Die Kantonale Fachstelle für Energieberatung wurde doch personell aufgestockt. Die eingehen​den Gesuche müssen von dieser Fachstelle geprüft und entschieden werden können. Somit ist Abs. 3 ersatzlos zu streichen.
§ 35 1 Hier sollte noch folgende Ergänzung eingefügt werden:   …..von Privaten (nur Personen, wel​che nicht an der Planung oder der Erstellung mitwirken) zur Kontrolle…(fett=neu einfügen)
Wird danken für Ihre Kenntnisnahme und hoffen, dass Sie unsere Änderungswünsche bzw. Anmer​kungen entsprechend berücksichtigen können.

Mit freundlichen Grüssen


Kant. Schwyz. Gewerbeverband


Karl Fisch, Präsident
